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 Veröffentlicht am 08.01.2002

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

25/02 Strafvollzug

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

B-VG Art7 Abs1;

GehG 1956 §20 Abs1 idF 1972/214;

PauschV Aufwandsentschädigung an Justizanstalten 1973 §1 idF 1993/209;

StVG;

Rechtssatz

Gemäß der Aufwandentschädigungs-Pauschalierungsverordnung/Justiz 1973 gebührt "den Beamten der Justizwache

und den Erziehern an Justizanstalten sowie den Beamten des Dienstzweiges 'Höherer Dienst an Justizanstalten', soweit

sie im Vollzugsdienst stehen", eine pauschalierte monatliche Aufwandsentschädigung. Der letzte Halbsatz bezieht sich

schon aus Gründen der sachlichen Gleichbehandlung auf alle drei genannten Verwendungen, was auch vom Wortlaut

nicht ausgeschlossen wird.
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